
Ablauf der Referendumsfrist: 15. Februar 2017

Für das Referendum sind 3000 Unterschriften von Stimmberechtigten 

oder Begehren von 21 Gemeinden erforderlich.

Nr. 620

Steuergesetz

Änderung vom 12. Dezember 2016*

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. September 20161,

beschliesst:

I.

Das Steuergesetz vom 22. November 19992 wird wie folgt geändert:

§ 40 Absatz 1l (neu)

1Von den Einkünften werden abgezogen:
l. die nachgewiesenen Kosten bis 5700 Franken für die Drittbetreuung jedes Kindes,

welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen
Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese
Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, der
 Ausbildung oder der Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen.

§ 42 Absätze 1b, c und 2

b. für jedes im eigenen Haushalt lebende Kind, welches das 14. Altersjahr noch
nicht vollendet hat, 1000 Franken für die eigene Betreuung; der Abzug erhöht
sich auf höchstens 5700 Franken für die ungedeckten Kosten der Drittbetreuung
jedes Kindes, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit 
der Erwerbstätigkeit oder Ausbildung der steuerpflichtigen Person stehen,
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c. für jedes im eigenen Haushalt lebende Kind, welches das 14. Altersjahr noch
nicht vollendet hat, 1000 Franken für die eigene Betreuung; der Abzug erhöht
sich um die ungedeckten Kosten der Drittbetreuung jedes Kindes, soweit diese
Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbsunfähigkeit der
steuerpflichtigen Person stehen,

2Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe können die Abzüge gemäss
Absatz 1a–d nur einmal beanspruchen. Werden die Eltern getrennt besteuert, wird
der Abzug nach Absatz 1a, der Versicherungsabzug für Kinder nach § 40 Absatz 1g
und der steuerfreie Betrag nach § 52 Absatz 1c hälftig geteilt, wenn das Kind unter
gemeinsamer elterlicher Sorge steht und keine Unterhaltsbeiträge nach § 40 Absatz 1c
für das Kind geltend gemacht werden.

II.

Die Änderung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen
 Refefendum.

Luzern, 12. Dezember 2016

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Andreas Hofer 
Der Staatsschreiber: Lukas Gresch-Brunner
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